
Arno Strohmeyer. Konfessionskonflikt und Herrschaftsordnung: Das Widerstands-
recht bei den österreichischen Ständen (1550-1650). Mainz: Philipp von Zabern Verlag,
2006. X + 561 S. EUR 55.50 (cloth), ISBN 978-3-8053-3570-6.

Reviewed by Martin Scheutz

Published on H-Soz-u-Kult (October, 2007)

A. Strohmeyer: Konfessionskonflikt und Herrschaftsordnung

Die StÃ¤ndeforschung, wiewohl wichtiges The-
ma der vormodernen Verfassungsentwicklung und
Staatswerdung, stellt kein hÃ¤ufig begangenes, wenn
auch in letzter Zeit vermehrt beackertes Thema der
Ã¶sterreichischen Geschichte dar. Ammerer, Gerhard;
Godsey, William D. Jr.; Scheutz, Martin; Urbanitsch,
Peter; WeiÃ, Alfred Stefan (Hrsg.), BÃ¼ndnispartner
und Konkurrenten der LandesfÃ¼rsten? Die StÃ¤nde
in der Habsburgermonarchie (VerÃ¶ffentlichungen des
Instituts fÃ¼r Ãsterreichische Geschichtsforschung 49),
Wien 2007; Mata, Petr; Winkelbauer, Thomas (Hrsg.),
Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und
Grenzen des Absolutismusparadigmas (Forschungen zur
Geschichte und Kultur des Ã¶stlichen Mitteleuropa 24),
Stuttgart 2006. Der Autor, jÃ¼ngst berufener Fachvertre-
ter fÃ¼r die Geschichte der Neuzeit an der UniversitÃ¤t
Salzburg, nimmt die Widerstandspraxis und -sprache
der ober- und niederÃ¶sterreichischen LandstÃ¤nde am
Beispiel mehrerer Huldigungen bzw. der langwierigen
Huldigungsverhandlungen (1577/78/79, 1608/09, 1619/20
und in weiterer Folge bis 1652) in den Blick. Besonders
die in den Verhandlungen sichtbar gewordenen Denkfi-
guren und Ordnungsvorstellungen, aber auch der nach

1600 spÃ¼rbare Verfassungswandel werden dabei in ei-
nem klug konzipierten Aufbau vorgefÃ¼hrt.

Die Ã¶sterreichische Forschung sah die StÃ¤nde und
den âabsolutistischâ werdenden Staat in der Zeit um
das endende 16. und beginnende 17. Jahrhundert lange
Zeit durch die monochrome Brille der richtungweisen-
den Biographie Hans Sturmbergers Ã¼ber Georg Eras-
mus von Tschernembl und dessen calvinistischer Wider-
standslehre: Ãberspitzt formuliert tat sich â forschungs-
geschichtlich mittlerweile Ã¼berholt â ein deutlicher
Gegensatz von âleidendemâ protestantischen Gehorsam
und calvinistischem Monarchomachentum auf, wobei
den niederÃ¶sterreichischen StÃ¤nden angesichts der
biographischen Zuspitzung auf Tschernembl zu Unrecht
eine theoretisch Ã¼berhÃ¶hte Widerstandskonzeption
weitgehend abgesprochen wurde. Das staatsbildende Po-
tenzial der Ã¶sterreichischen StÃ¤nde wurde zwar auch
von der Ã¤lteren Forschung erkannt und betont, aber
mangels neuerer Editionen und fehlender Grundlagen-
forschung durch das Dickicht der Biblschen Publikatio-
nen lediglich verschwommenwahrgenommen und kaum
komparatistisch untersucht.
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Vor allem der Verfassungswandel, also die inhalt-
liche Dynamik der Verfassungsentwicklung und die
VerÃ¤nderung der adelig-stÃ¤ndischenWiderstandspra-
xis, stellt ein zentrales Thema der Arbeit Strohmey-
ers dar. GestÃ¼tzt auf das Sprachkonzept von Quen-
tin Skinner und John G. A. Pocock werden erst-
mals die heute in der Wiener ErzbischÃ¶flichen Bi-
bliothek verwahrten âReligionsbÃ¼cher der StÃ¤nde
des Landes ob der Ennsâ im Sinne einer intellectu-
al history untersucht. Die Untersuchung der Wider-
standspraxis zwischen 1550 und 1650 (etwa die sich
verÃ¤ndernde symbolische Bedeutung des Kniefalls als
stÃ¤ndisches Widerstandsmittel) bildet den zweiten Teil.
Beginnend mit dem Herrschaftsantritt Rudolfs II. und
den mÃ¼hseligen Huldigungsverhandlungen mit den
nieder- und oberÃ¶sterreichischen StÃ¤nden wird bei
jeder der vier Huldigungsphasen die Widerstandsspra-
che im Hinblick auf Vertragsdenken, âaltes Herkom-
menâ, Gemeinwesen im Sinne einer patriarchalen Fa-
milie und Gewissensfreiheit untersucht. Die Hand-
lungsfÃ¤higkeit der ober- und niederÃ¶sterreichischen
StÃ¤nde stieg mit dem zunehmenden Grad der Ã¼ber
die Landesgrenzen hinausgreifenden innerstÃ¤ndischen
Vernetzung und erreichte ihren HÃ¶hepunkt mit der
âConfoederatio Bohemicaâ 1619/20, wobei erstmals
das Verfassungsmodell der seit 1620 in Retz an-
gesiedelten aufstÃ¤ndischen niederÃ¶sterreichischen
StÃ¤nde stÃ¤rker BerÃ¼cksichtigung findet. Die von
den StÃ¤nden praktizierte âhistorische Alchemieâ in-
strumentalisierte VorgÃ¤nge der Vergangenheit fÃ¼r die
Gegenwart: Waren anfÃ¤nglich noch 40 und mehr Jah-
re fÃ¼r das amorphe âalte Herkommenâ ausreichend, so
langten schlieÃlich zehn oder weniger Jahre, um Hand-
lungen durch Verweise auf Vergangenheit zu legitimie-
ren. Die StÃ¤nde selbst stellten weitreichende, bis Ne-
ro oder auf die Ã¶sterreichischen Freiheitsbriefe zu-
rÃ¼ckreichende historische Betrachtungen an, um ihre
Sichtweise zu untermauern und eine verfassungsrecht-
liche âErinnerungsautoritÃ¤tâ zu erlangen. Die Debat-
ten zu Beginn des 17. Jahrhunderts lesen sich aus heuti-
ger Perspektiveweniger als bipolareAuseinandersetzung
zwischen den StÃ¤nden und dem LandesfÃ¼rsten, son-
dernwaren vielmehr stÃ¤rker von der richtigen Interpre-
tation einer Herrschaftsordnung als von der Konfrontati-
on zweier rivalisierender und einander ausschlieÃender
Staatsmodelle bestimmt.

Das vom Autor erarbeitete âVokabularâ der Wider-
standssprache schneidet Themen wie die Legitimation
des LandesfÃ¼rsten durch Erbrecht und Huldigung, die
Bedeutung der kontraktuellen Vereinbarungen, das In-

terregnum, die Landtagsbewilligungen und die Eigen-
stÃ¤ndigkeit der StÃ¤nde gegenÃ¼ber dem Landes-
fÃ¼rsten an. Eine schleichende inhaltliche Transformati-
on (eine interpretative Ausdehnung des âalten Herkom-
mensâ) lÃ¤sst sich besonders nach 1608/09 in den Ver-
handlungen zwischen LandesfÃ¼rst und StÃ¤nden be-
obachten. Begriffe wie âGegentreueâ und âGegenpflich-
tâ fanden auf dem Weg einer Verschriftlichung des Herr-
schaftsvertrages durch die Kapitulationsresolution vers-
tÃ¤rkt Eingang in die stÃ¤ndische Argumentation. Zu-
gleich begann sich der Diskurs der landesfÃ¼rstlich-
katholischen und der stÃ¤ndisch-protestantischen Par-
tei zunehmend semantisch und inhaltlich zu differenzie-
ren, die konfessionellen Fragestellungen wurden nach
dem spÃ¤ten Einsetzen der Rekatholisierung mit der
stÃ¤ndischen LibertÃ¤t amalgamiert, das âgÃ¶ttliche
Rechtâ spielte dabei insgesamt eine geringe Rolle.
Nach der Schlacht am WeiÃen Berg trat durch die
âZÃ¤hmungâ des alten Herkommens infolge seiner zu-
nehmenden inhaltlichen PrÃ¤zisierung, durch die Fes-
tigung des Erbrechts, den auch in den Symbolen sicht-
bar werdenden Funktionswandel der Huldigung und die
Zunahme der in historischen Werken fixierten Erinne-
rungsautoritÃ¤t des LandesfÃ¼rsten eine Verringerung
der davor offen und konfliktreich ausgehandelten Verfas-
sungskomplexitÃ¤t ein.

Neben dem Rechte und Pflichten festlegenden Ver-
tragsdenken und dem auf Gewohnheitsrecht basierenden
alten Herkommen spielte auch das Gemeinwesen, aus-
gedrÃ¼ckt in der Metapher des KÃ¶rpers eine gewis-
se Rolle â LandesfÃ¼rst und StÃ¤nde waren Teil dieses
geschlechtsunspezifischen KÃ¶rpers (Kopf und Glieder).
Eine elastische und auf konkrete verfassungsgeschichtli-
che Probleme bezogene VerschrÃ¤nkung von âaltâ und
âneuâ, etwa die PrÃ¤zisierung des alten Herkommens,
bestimmte die landesfÃ¼rstliche Position nach 1620. Der
von Rudolf II. als Provokation empfundene Kniefall der
oberÃ¶sterreichischen StÃ¤nde 1578 wandelt sich sym-
bolgeschichtlich im 17. Jahrhundert zu einer Geste der
Unterwerfung. Der Funktionswandel der widerstands-
rechtlich entschÃ¤rften Huldigungen lÃ¤sst sich an die-
sem Beispiel gut exemplifizieren. Die bislang prÃ¤gende
Vertragstheorie ârannâ nun langsam aus.

Ein groÃes Verdienst des vorliegenden Buches ist
die Hinterfragung vieler, vor allem durch die Arbei-
ten von Hans Sturmberger gÃ¤ngig gewordener Er-
kenntnisse, die auf die selektive Wahrnehmung Sturm-
bergers und dessen wissenschaftsgeschichtlichen Wer-
degang zurÃ¼ckzufÃ¼hren sind. Das prÃ¤gnante Fa-
zit Strohmeyers lautet: âVon einer den Lutheranen in-
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hÃ¤renten Neigung zu Unterordnung und Gehorsam
kann keine Rede sein.â (S. 452) Die vorliegende, an
der UniversitÃ¤t Bonn als Habilitation approbierte Ar-
beit beeindruckt durch einen analytischen, kulturwissen-
schaftlichen Zugang, durch die Verbindung von Ideen-
und Verfassungsgeschichte sowie durch das konsequent
verfolgte Frageschema, mit dem stÃ¤ndisches Handeln
und die Aushandlungsprozesse zwischen den Positio-
nen des LandesfÃ¼rsten und denen der StÃ¤nde in den
Mittelpunkt rÃ¼ckt. Immer wieder argumentiert die-
se im letzten Teil etwas redundante Studie auch wis-
senschaftsgeschichtlich, indem sie die Zeitgebunden-

heit der Werke der Ã¤lteren StÃ¤nde- und Konfessi-
onsforschung forschungsgeschichtlich dekonstruiert (et-
wa den Einfluss von Hans Baron auf die Konzepti-
on des calvinistischen Widerstands). Zudem werden
die ober- und niederÃ¶sterreichischen StÃ¤nde im eu-
ropÃ¤ischen Kontext (etwa Vergleiche mit Spanien, den
Niederlanden und Schottland) untersucht. Kein Zweifel,
die vorliegende Beschreibung der lange Zeit ergebnis-
offenen Formierungsphase einer modernen Gesellschaft
in den Ã¶sterreichischen ErblÃ¤ndern ist ein Stan-
dardwerk fÃ¼r die Ã¶sterreichische und europÃ¤ische
StÃ¤ndegeschichte der Neuzeit.
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